
Falko Kruse 
Das Majdanek-Urteil 
Von den Grenzen deutscher Rechtsprechung 

l. Reaktionen der Öffentlichkeit 

Am 30. Juni 1981 - 2 I Jahre nach Aufnahme erster Vorerminlungen deutscher 
Jusnzscellen, nach einer Verhandlungsdauer von fünf Jahren und siehen Monaten -
verkündete das Düsseldorfer Schwurgericht die Urteile.' Nachdem bereitS 1979 vier 
der Angeklagten auf Antrag der StaatSanwälte freigesprochen worden waren, ergin­
gen in dem längsten Verfahren der Geschichte bundesdeutScber NS-Prozesse gegen 
neun weitere Angeklagte die Urteile: in einem Fall Freispruch, in sieben Fällen 
FreiheitSstrafen zwischen drei und zwölf Jahren, in einem Fall die Höchststrafe 
lebenslänglich. In einem auffälligen Mißverhältnis dazu stehen die Strafanträge der 
beiden Staatsanwälte. Sie plädierten bei fünf Angeklagten für eine lebenslange 
FreiheitSstrafe, in drei FäUen für zeitige Freiheitsstrafen zwischen fünf und zehn 
Jahren und in einem Fall für Freispruch. 
Nachdem der Prozeß in der deutschen Öffentlichkeit vor allem in den letzten Jahren 
des Verfahrens ein scarkes Echo gefunden hane. zeigten sich auch vielfältige 
Reaktionen auf das Urteil. Der Zeotralverband demokratischer Widerstandskämp­
fer- und Verfolgtenorganisationen spricht von einem Fehlurteil. das der deutSchen 
Justiz zur Schande gereiche, die DKP-Zeitung »Unsere Zeit« von einem "Schandur­
teil«, das -in der Skandaltradition aller bisherigen KZ-Prozesse unseres Landes 
steht." u Neben solcher Kritik. die vielfach von Verärgerung, Empörung und WUt 
unmittelbar nach der Urteilsverkündung herrührt, finden sich viele Beiträge, die das 
milde Urteil in seinem historischen. politischen und rechclicheo Zusammenhang 
bewerten. A!eJ,ander Ginsburg stellt nach einem knappeo Überblick über die NS­
Prozesse angesichts des Umfangs und der Bestialität der Vernichtungsaktioneo die 
provozierende Frage, »ob die Anwendung des Grundsatzes .in dubio pro reo< 
angebracht ist. zumal die Beteiligung an den Aktionen (fast) amtS bekannt iST." Die 
Bedeutung des Prozesses und die eigentliche Leistung des Gerichtes sieht er darin. 
daß durch das Urteil eLn aufkJärender Beitrag zur Geschichte des Nationalsozialis­
mus geliefert wird.' Walter Fabian merkt in seinem Kommentar kritisch an: 
"Gewiß, man kann sich vor dem Faktum beugen, daß nur noch jene NS-Verbrecher 
bestraft werden dürfen. denen Mord oder Beihilfe zum Mord im Einzelfall mit 
hundertprozentiger Sicherheit nachgewiesen werden kann - und daß dieser Nach­
weis nach fast vierzig Jahren außerordentlich schwer zu erbringen ist, wird niemand 
bestreiten . Aber auch in diesem engen Rahmen hanen die Richter Raum für die 
EntScheidung, ob die auf der Anklagebank Verbliebenen Täter oder Gehilfen 

1 Az .: XVII - '/71 (S). 
I. Vgl . Statistik über NS-PTo~C'Sse 911981 (hng. v. PriJ,diurn d"r Vt<em'gungen dcr Verfolgten drs 

NUJreglmc"$ -WN-); UZ ,'om I. 7. 1981 
~ Allgemeine Jüdische Woc~~nZ<lIung vom '0. 7· '981. 
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waren ... Was man .. . bisher vernommen hat, das deutet daraufhin, daß die 
Düsseldorfer Richter sich mit erstaunlichem ,Einfühlungsvermögen< mit den seeli· 
sehen Motiven dieser NS-Verbrecher beschäftigt haben.«) Im sozialdemokratischen 
.VorwärtS« wird hervorgehoben, daß das Gericht nicht einfach alle SS-Aufseher 
von Majdanek zu Mördern erklären konnte. Weiter heißt es: .,. Wer jeeze den 
Vorsitzenden Richter Güntcr Bogen angreift, tut ihm unrecht. Nicht Bogen, die 
zwei Berufs- und die beiden Laienrichter sollten kritisiert werden . Polltiker der 50er 
und 60er Jahre sind dafür verantwortlich, daß der Majdanek- und andere NS­
Prozesse nicht früher eröffnet werden konnten .«· 
Auch Dietrich Strothmann weist in der "Zeit« ;Iuf die Versäumnisse der letzten 
Jahrzehnte hin. Die Folge sei für die Gegenwart immer mehr eine »gerechte 
Ungerechtigkeit« . • Im Namen des Zweifels sprechen schon heute manche Gerichts­
vorsitzende ihre Urteilsspruche, weil die Angeklagten zwar ein höheres Strafmaß 
verdient haben. ihnen die Schuld durch Zeugen und Dokumente aber nicht mehr 
unanfechtbar nachgewiesen werden kann. Ihre kriminelle Belastung wird zur juristi­
schen Las!.« j Roben Leicht von der »Süddeutschen Zeitung., erklärt das Majdanek­
Urteil gleichfalls vor dem Hintergrund eines deutschen Versagens, das nicht dem 
DüsseJdorfer Gericht angelastet werden könne. "Wer auf rechtsstaat liehe Weise 
heute zu einem anderen. beweiskräftigen Urteil hätte finden können, der werfe den 
ersten Stein.«' 
Viele Autoren problematisieren auf diese Weise nach dem Majdanek-Urteil das 
Mißverhältnis zwischen Schuld und Sühne, betOnen aber vielfacb noch einen 
weiteren Aspekt dieses Prozesses, seine Bedeutung als historische Beweisaufnahme. 
~Es war nicht der Hauptzweck dieser Verfahren. die geschichtliche Wahrheit zu 
ermitteln. aber genau das ist unter dem Strich oft geschehen. Nicht Urteile. ob 
gerecht oder skandalös, stehen deshalb letzten Endes im Mittelpunkt, sondern das 
Sichten und Aufarbeiten des Materials für die Historiker.".7 Einem deutschen 
Gedächtnisschwund vorzubeugen, dazu trägt die langwierige Aufklärungsarbeit des 
Gerichtes, aber auch der Staatsanwälte entscheidend bei: "Auch in Düsseldorf traten 
wieder Zeugen auf, die erst don den letzten Willen ihrer in den Gaskammern 
gestorbenen MithäftliDge erfüllen konnten: der Menschheit zu sagen, was in Majda­
nek geschehen ist. Vorher waren ihre Berichte wenig gefragt.«~ 
Als eindrucksvolles Beispiel dafür. daß dieser Aspcl{[ der jU$titiellen Verfolgung von 
N$-Verbrechen Wirkungen zeigt. kann die jüngste produktive Auseinandersetzung 
mit dem Majdanek-Verfahren gelten: Zwischen dem 21. und 27. November 1984 
strahlten die dritten Fernsehprogramme Eberhard Fechners dreiteilige Dokumenta­
tion "Der Prozeß~ aus, eine eigenwillige Montage von Äußerungen aller Prozeßbe­
teiligren, von Richtern, Staacsanwä.!ten, Verteidigern. Angeklagten. Zeugen. Sach­
verständigen und Prozeßbeobachtem.' Eine entscheidende Frage. die nach der 

W~lrer F.b,an, Emporung lI'ern genügt nICht. Eme A nmerkun,.n zum M'Jdanek-Uneil (BI;;"er L 
deucschc und mtem.tlon,Je Poli .. k 7/1981, S. 77'), 
VOf"Wl'" '10m >3. 7. 1981 .Ma,d ... ck-Prozeß: Schuld ~egt bei dcn Politikern •. 
DietrJ<.h Snothmann, Im Namen d~ Z ..... ilel •. Nach dem umSlntlcntn M~,danck-Uru:il: Hat die Jwtu 
v.rug'? (Di. Z.Ir, '0.7. '9i'). 

6 Robe ... LeI clll , Im Unfrieden IlUt die ... Vergangenh.It (Süddeutsche Z.,tung, ,. 7. '98,). 
7 Rodend, Reifenroth, M.,d>Jlck (Fr ... ld"urter Rundschau. l. 7. 198,). - Zur Bedeu,ung der NS-

Verfahren [Ur di. fllSlonsch. FOrSchung vgl. lno Amdt, Wolfg.mg Sch.ffle,. Org:m'$,erter Ma.<.scnmord 
>.CI Juden In Muono.ls02o.a1isuschen VemlCh.ungsl.gem. ein :Sellng ~Ur Richugstellung .pologelischcr 
Llter.uur. 1II: Karl DielTleh Bneher U.3. (Hrsg.). N.llonahozoo.li.,,:och. Dikmut '9lJ-1941. Eine 
:Silan~. Bonn '93 J. S. H9 Anm. ~o. 

S Ebend,. 
9 Durchsehn",I"h (nur) funf PrOlOn. o.Iler H.usho.l.e so.l1en It. elnU .pd-Meldung (H:mnoycrsche 

AIIgcmcme z.,"ung vorn 7. ll. '98~) diesen Fcrn,.hfilm, cler wegen se,ner .küru"enschm Stnnge. 
ruch. "', crS!< Progumm durf .. ! 
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Urteilsverkündung 198 J im Vordergrund stand. stellt der Film erstaunlicherweise 
nicht: Wie ist das milde Urteil zu erklären? Das Ergebnis des Prozesses wird in dem 
Film nicht einmal ansatzweise problematisien. obgleich kompetente Prozeßbeob­
achter und Verfahrens beteiligte wr Verfügung standen. So bleibt die Frage ausge­
span, ob das Majdanek-Urtei! ein weiteres Glied in der Kette von - wie Bloch 
zugespitzt formuliene - ~5treichelstrafen für Mördemazis« ist. 
Ausgehend von dem auffälligen Mißverhältnis zwischen den Strafanträgen und den 
im Majdanek-Urteil ausgesprochenen Strafen wird im folgenden der Versuch unter­
nommen, die knapp 800 Seiten umfassende, bisher noch nicht analysierte Urteilsbe­
gründung daraufhin zu befragen, inwieweit die getroffenen Entscheidungen des 
Gerichts zwingend aus dem im Urteil festgestellten Sachverhalt folgen. Die Unter­
suchung stellt sich insofern auf den Boden des Urteils und wählt das Verfahren der 
immanenten Kritik. 10 Zusät21ich sollen auch die Plädoyers der bei den Staatsanwälte 
berücksichtigt werden. Diese Schlußvoruäge wie auch der Urteilsspruch der Richter 
beruhen nahezu auf dem gleichen Informationsstand, was einen Vergleich zuläßt." 

I/. Die Weichenstellung: Beihilfe stau Tdterschaft 

Die entscheidende Weichenstellung für das relativ milde Urteil im Majdanek­
Prozeß liegt in der Abgrenzung von Taterschaft und Beihilfe, also der Feststellung, 
welche Bedeutung die Tatbeiträge verschiedener Personen für die Realisierung des 
Tatbestandes hatten. Bis auf einen sind alle Angeklagten lediglich wegen Beihilfe 
zum Mord verurteilt worden. 
Für die Frage, wer Tater ist, greift das Gericht nicht auf die seit dem t. t. f975 
geltende Neufassung des § 25 SrGB zurück. die nunmehr eine im früheren Recht 
fehlende Begriffsbestimmung des TiterS enthält. Danach wäre jeder als Titer zU 
bestrafen, dessen Handlung - unabhängig davon, ob mit GehilJen- oder Mitciter­
willen begangen - den gesetzlieben Tatbestand erfülle. Im Fatle des Mordes nach 
§ 1 J I 5tGB müßte damit auf eine lebenslange Freiheitsstrafe erkannt werden. 
gleichgültig ob jemand mit eigenem TaterwilJeo handelte oder nur die Tat eines 
anderen fördem wollte; ein flexibler Strafrahmen stünde somit rur solche Tatbei­
träge nicht zur Verfügung. 
Die 5chwurgerichtskammer argumentiert, daß nach der Neufassung des 5tGB das 
Verhalten eines Angeklagten nicht schon kraft GesetZes automatisch als Taterschaft 
zu bewerten sei. Dieser in der Literatur umstrittenen Frage müsse allerdings nicht 

Zur Dram~lurgie des Films vgl. ~uch Khw: Kr~lmeler, Im Lapidaren Ws Abgründjg~. Ebemud 
F«:hners F~m.sdJilm üb~r den Ma)d~ek-PrOlCtß (FrlDkfurur Rundsch~u, '4. ll. j 984). - All/" eine 
weire,. Au(:ub",rung d ... M~Jd~<k· Verlohren. ,,:, Doch hmg~""C5en, .ul das be2chten,werte Buch von 
Ingnd Müller-Münch, Die Fnuen von MaJd~ek. Vom zers,örten Leben der Op(e-r und der Mördenn­
nen, Retnbek. 198 •. 

10 Wenere Überlegungen hierzu vgl. F..Jko Krwe, ZweIerleI Maß N, NS-Tater? (KJ }/78, S. 1}6ff. = 
Redakuon K.m~he JuSUlC (Hrsg.), Oe, Unre<hwtuc I, B~den-Baden' '98), S. Igoff.). - In diesem 
Zu.u.mmenhang Sei .uch vuwie,en auf Adalben RückerI, NS-Verbrcchen vor Genoh,. Helddberg 1982. 
S. ) I R. Er geh. ~u( die Bedeutung der beiden Luenochtcr [Ur die U ... eil.findung d", Schwurgencht.< e'" 
und me"''' • Wer es gelem, hal, U .... iLsbegnindungeo ~n.u zu le"",, und ,n ihren NU1llCCTl zu deu.cn, 
Wird ~Ießen<lich erahnen können, ...,elehe MehrbeitsYC"I"hii.lUWI .. e in der Iknruo~ &CI;eben woreo.-

11 Die schriftliche Urteil.begnindung gelangoe Im Herbs, • 981 zu den Akten. - Die Revulon von SIeb .... 
Angekhgten gegen d~ Düsseldorfer Urteil h .. d.r J. Strafs.n'l d ... BGH durcb Beschluß vom JO. S. 
198~ () S,R 476/8) "erworfen. Mi, ih .. n ReVLSlonen h~nen die AngekJagoen Verfo.hrensb.indem", •• 
geltend gem>Ch. und ~rügo, das Laodgench, habe Verfahrensvorsduiften verle'z' und uchliches 
S,,.,( .. <h. f.l,ch Ulgewandt (h. Pre.,everl~u,ba.rung des 8GH vom 6.6. 84). Vgl. auch Anm. I). - Die 
Rcv15,on der Su ... unwalu;chlft wurde kurz daraul zurückgenommen. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-2-140 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:43:38. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1985-2-140


"'eiter nachgegangen werden, da auf alle Handlungen der im Majdanek-Prozeß 
Angeklagten der zur Tatzei( geltende § 47 Militärsrrafgescubuch anzuwenden sei . 
Danach treffe diejenigen, die befehlsgemäß handelten und dabei Strafgesecze ver­
letzten, die Strafe des Teilnehmers (im weiteren Sinne), d. h. des Titers, Anstifters 
oder Gehilfen. Hieraus ergebe sich die Notwendigkeit, eine bloße Teilnalune von 
einer etwaigen Taterschaft abzugrenzen. unabhängig von der Auslegung des § 25 
StGB (BI. 733 H.). 
Das Bedürfnis, Tatbeiträge zu gewichten, um die Randfiguren einer Tat von den 
Zencra.Jfiguren zu trennen, ließ im wesentlichen zwei Abgrenzungslehren entste­
hen.!> 

Die herrschende Lehre. die materieU-objektive Abgrenzungstheorie, sieht in einer 
ihrer wesentlichen Ausprägungen denjeoigen als Tater an, der die objektive und 
subjektive Tatherrschaft besitzt, der also die Tarausführung hinsichtlich ihres 
Gesamrerfolges hemme.n oder ablaufen lassen kann und das Targeschehen auch in 
den Händen halten will. Diese Taterschaftsmerkmale hält Baumann nicht für 
ausreichend, da sie eine sichere Abgrenzung nicht ermöglichen. Für ihn ist objektive 
Tatherrschaft aJs Begriff kaum faßbar; er sieht Probleme, die Lehre auf staatlich 
organisierte Verbrechen und auf Befehlstaten anzuweoden. Geht man davon aus, 
daß Taeverantwortung bei bürokratisch organisierten, arbeitSteiligen Verbrechen 
mit zunehmender Entfernung vom Tatort wächst, so müßte sich diese Machevertei­
lung in den T.ätertheorien widerspiegeln. Wenn Tatherrschaft die Bdlerrschung des 
tatsächlichen Geschehensablaufes bedeutet, so kann die materiell-objektive Theorie 
aber entweder das untere ausführende Organ oder die oberen anordnenden Chargen 
als Tater betrachten, nicht aber zugleich die Tatherrschaft oben und unten anneh­
men . Alle zwischen diesen Tatbeceiligten handelnden Funktionäre (allen damit 
ebenfalls aus der Taterverancwortlichkeit heraus, auch wenn sie ihren Tatbeitrag mit 
Freuden und in eigener Verantwortung geleistet haben. Auch dem Befeh!scharakter 
wird - so Baumann - die materiell-objektive Theorie nicht gerecht. Die Strenge des 
Befehlssystems kann kein taugliches Abgrenzungsmerkrnal für die Frage der Tat­
herrschaft sein . Steht der Befeh!sempfänger unter großem Druck, 50 muß Tamerr­
schaft verneint werden. Dieses Ergebnis ersche.int jedoch unbefriedigend. wenn 
dieser Funktionär als williger Anhänger des Unrechtssystems und des Vernich­
rungsauftrages sein ~Handwerk" gern verrichtete. Die Schwierigkeiten lassen sich 
allerdings mit Hilfe der Vorschläge Roxins lösen . 'I Für ihn ist derjenige Tater, der 
die Tat ausfühn, aber auch derjenige, der über einen Organisatioosapparat handelt 
und hierdurch die prinzipiell austauschbaren untergebenen Personen lenken kanc . 
Die anordnenden Organe sind damit Mittäter. 
Die Rechtsprechung beruft sich überwiegend auf die subjektive Abgrenzungscheo­
rie, wonach der Wille der Beteiligten entscheidend isr. Die Tatbeiträge sollen danach 
gewichtet werden, ob ein Beteiligter die Tat als eigene wollte und damit aJs Täeer 
bzw. Mimter handelte oder ob er eine fremde Straftat unterstützen wollee, so daß 
von BeihiUe bzw. Anstifrung auszugehen ist. Als Hauptindiz für den Tacerwillen 
dient das Interesse am Taterfolg. In den meisten Fällen dürfte dieses Abgrenzungs­
krieerium durchaus zu einem gerechten Ergebnis (ühren, da im allgemeinen das 
Interesse arn Taterfolg und der Wille zur eigenen Straftat deckungsgleich sind. 
Lediglich bei ~aJtrujscisch" motivierten Tcitungen (ühn eine solche Interessenabwä-

Il VgJ. hierzu den C1n,chl'gigco Aul ..... von Jü');en Baum""n. Die "',,(recht~che Problematik der 
n><ioluhozUJis,i.chen Gew~tverbr<Chen. in: Reinh,.,.d H~y', Die l1,non:Usoz,a1isuschen ee .... a.lrvel· 
brechen. Gesduchre und Gmchl. S,uttgan '96~, S .• 67 H. 

I) CI~us ROllln, S,,"1fu, ... un R.ahmen or-ganisaton""hel Machupp.nrc (Gohdamer Arcru" '96). 
S. r~l ff.). 

14J 
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144 gung zu unbefriedigenden Ergebnissen. Im sogenannten Badewannenfall, über den 
das Reichsgericht entscheiden mußte, harte eine uneheliche Mutter ihr Kind gleich 
nach der Geburt durch ihre Scbwester in einer Badewanne ertränken lassen. Für das 
Reichsgericht lag der Taterwille aufgmnd der Interessenlage bei der Kindesmutter, 
wahrend ihre Schwester, die die Tat eigenhändig, aber ausschließlich der Schwesrer 
zuliebe ausfühne, lediglich Gehilfin war. Die .. überspitzee [nteressentheone" (Bau­
m:tnn) vermochte allerdLngs nicht zu überzeugen, weil das Tatgeschehen und der 
Taterwille abstrakt auseinandergerissen werden. 
Der Bundesgerichtshof, in allen Schwurgerichtssachen Revisionsinstanz und damit 
richtungweisend für die unteren Insunzen, geht im bekannten Staschynskij-Urteil 
(BGHSt 18, 87) ebenfaUs von der subjektiven Abgrenzungstheorie aus. Suschyns­
kij, ein für den sowjetischen Geheimdienst tätiger mssischer Agent, harte auftrags­
gemäß zwei in der Bundesrepublik lebende mssische Emigranten getötet. Der BGH 
sah ihn als Gehilfen an, obwohl er den Tatbestand eigenbäodig verwirklicht harte. 
Der Agent habe das Ziel des politischen Mordes selbst nicht gebilugt, ein eigenes 
Sonderinteresse nicht verfolgt, auf eine Belohnung nicht spekuliert. Sein Interesse 
habe lediglich darin besc.anden, deo Staatsauftrag nach den ihm gegebenen Instmk­
tionen ohne eigene Initiative auszuführen, sich stutstreu und gehorsam zu zeigen, 
um nicht selbsr zum Opfer zu werden. Zur Abgrenzung der Tatbeiuäge berücksicb­
tigte das Gericbt das Interesse am Taterfolg sowie ein weiteres Indiz, das - nach 
Baumann - in der Entscheidung aber weniger klar erkennbar ist, den Willen zur 
Tarnerrschaft. 
Diese beiden Kriterien. von Baumann bereits früher vertreten, sollen auch die 
Abgrenzungsprobleme bei NS-Gewaltverbrechen ohne Schwierigkeiten lösen . 
~Diese Abgrenzung erlaubt an jeder Stelle der Befehlskene der Organisation eine 
Abgrenzung nach der verbrecherischen Intensität des einzelnen Handelnden. nach 
der Stärke seines verbrecherischen Wt.llens. Sie ist außerdem in der Lage, der 
besonderen psychischen Situation des Befehlsempfangers Rechnung zu tragen und 
diese Siruation. die die Intensität des verbrecherischen Willens entscheidend beein­
flußt, in Taterschaft oder Beihilfe umzumünzen.«" 
Die Frage, welche Probleme die subjektive Abgrenzungstheorie mit ihren Kriterien 
Interesse am Taterfolg und Tarnerrschaftswille in der praktischen RechLSanwen­
dung, zumal in den NS-Prozessen der Bundesrepublik. aufwirft, behandelt Bau­
mann rucht. Könne ein Beweis nicht übcneugend gefübrt werden, so müsse der 
Beweisgrundsacz gelten: in dubio pro reo. Die Probleme dieser Teilnahmelehre 
lassen sich aus einer Schlußbemerkung allenfalls erahnen. wenn Baumann ausführt, 
daß der Tarerwille und die auf ihn hinweisenden Indiz.ien innere Tatsachen sind und 
daher selbst wieder nur aus Indizien erschlossen werden können." Hier deuten sich 
Unwägbarkeiten an, wenn die persönliche Übcneugung des Richters von der 
inneren Einstellung des Angeklagten zur Tat über die wicheige Frage der Teilnah­
meform entscheiden kann und die Abgrenzungsgesichtspunkte so zu Vehikeln 
außerrechtlicher Einflüsse werden können. ELne auf diesem Weg erfolgte Innenrevi­
sion des Tarbeteiligren kann nicht widerspruchslos mit dem Ededigungsvermerk "in 
dubio pro reo« ad acta verfügt werden. Die sich abzeichnenden Schwierigkeiten SLnd 
der gewählten Abgrenzungstheorie zuzurechnen. Mangels eindeutiger gesetzlicher 
Normierungen schlägt damit die Problematik der Teilnahmelenren auf die NS­
Verfahren durch. 
Die bisherigen Urteile in NS-Prozessen stießen vielfach auf scharte Kritik. Die Art 

I. B.um.nn ••. a_ 0 .. s_ )10. 

'1 Ebend,. S.)17· 
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und Weise, wie die Richter die Strukturen des konkreten Sachverhalts unter die 

gesetzlichen Begriffe T.iterschaft und Beihilfe subsumierten, ermöglichte es, milde 

Urteile zu legitimieren.'6 Ist der NS-Tater erst z.um Gehilfen seiner eigenen Mordtat 

geworden, verfügt das Gericht über einen flexiblen Strafrahmen Statt der absoluten 

Strafdrohung des § 211 StGB.'7 Auf der Klausurtagung einer Kommission des 

46. Deutschen )uristencages 1966, auf der sich namhafte Sachverständige mit den 

Problemen bei der Verfolgung und Ahndung von N5- Verbrechen beschäftigten, 

wurden schwerwiegende Bedenken gegen die vom BGH vertretene subjektive 

Teilnahmelehre erhoben; Sie vereinfache den Sachverhalt für den Richter in bedenk­

licher Weise. Die Abgrenzungsmerkmale liefen auf eine Entscheidung nach. dem 

reinen Rechtsgefühl hinaus, denn die wichtige Abgrenzung bleibe allein der indivi­

duellen Wertung des einzelnen Richters überlassen. Mit der subjekciven Abgren­

zungstheorie seien alle gefestigten Abgrenzungskriterien aufgegeben, was praktisch 

zur Anerkennung eines außergesetzlichen Strafmilderungsgrundes geführt habe. 

Die absolute Strafdrohung des § 2 (I StGB werde damit umgangen. Dem eindeuti­

gen Sinn des § 21 151GB stehe es auch entgegen, wenn durch die Vertreter der 

subjektiven Teilnahmelehre der TäterwiUe geradezu als ein zusätzliches Mordmerk­

mal angesehen werde. 'i 

In einer Entschließung der 5achverständigenkommission heißt es zusammenfas­

send: 

.Die Kommission har mit Besorgnis von Urteilen Kenntnis genommen, in denen NS­
Gew:!..leverbrechen n3ch den in den Urteilen getroffenen Feststellungeo mit luffallend niedri­
gen Strafen geahndet worden smd. In einem wesentlichen Teil dieser Fälle beruht das darauf. 
daß Tarcr des Mordes ~Is Gehilfen verurteilt worden sJI)d. Unabhängig davon, ob die 
Kommissionsmitglieder einer subjektiven oder einer materiell-objektiven Teilnahmetheorie 
zuneigen, ist nach ihrer elnheUigen Auffassung vielfach :w Unrecht Beibilfe an Seelle von 
Taterschafr angenommen worden. Tater ist nach Ansicht der Kommission auf jeden FalJ, ohne 
Rücksicht auf seine Beweggrunde im übrigen : 
~) wer ohne konkreten Befehl getötet hat; 
b) wer mehr geun haI., als ihm befohlen war; 
c) wer als Befehlsgeber mit selbstindige.r Entscheidungsgewalt oder eigenem Errnesscnsspiel­
raum TONogen befohlen haL« 

Die Düsseldorfer Richter des Maidanek- Verfahrens gelangen in ihren Überlegungen 

zur Teilnahmeform LU recht eigenwilligen Abgrenzungsmerkmalen_ Die Schwurge­

richtskammer schließt sich ausdrücklich der subjektiven Teiloahmelehre an, wie sie 

in der sogenannten Staschynsklj-Entscheidung vom BGH vertreten wird (Bl. 736). 
Nahezu wörtlich übernimmt das Düsseldorfer Urteil die vielfach zitierten Ausfüh­
rungen zur Täterschaft aus dem Staschynskij-Vrteil. Dabei handelt es sich um 

Abgrenzungsmerkm:lle, die der BGH offensichtlich mit BlIck auf die NS-Prozesse 

r 6 Z"r Srnhumcssung, die diese Tendenz noch zu unre""ü,un vermag. vgl. Krus •. ZweIerle. Maß für NS­
T:i~r), 3. >. O. - Als ~" ob.riI~chlieh kriu.,en die Str:uzumessung Gum .... E. Hirsch, Die S,rafzume,­
sung b .. n.uon.lsozufutl.chen Gewalt- und Knq~svcrbrechcn. Dll'geuell, und uberpriift an Hand VOn 

4JO ersruuunzlichen un,·eröHentlicl.,en Uneilen deu"ch.r Genchrc ms der z" .. von r 945 bü ,,69, 
Erlangen-Nümberg '97J (Di .... Il>r.). - Einen ,,"deren Aspekt, der die Tendenz Iu,ullell" VerlolF;IJng 
von NS-Verbrechen In d .. B""de".publik verdeutlich" behandelt die .erdiensNoU. Arb.,t von Ulnch­
Dieter 0ppln, Stnfveri:>lven und StrUvolhtreckung bel NS·Gewalrverbr.c.hen. D.rgo"eUt >n Hand 
von 14' rechtsknftigcn Uneilen deUtlicher Geneht< '"s du Zel( von 1946-197\. Ulm '1979. Der 
Veri.,,« beleuchte! bCS<Jndc .. die T:iugk.II d .. JIHuzbchörden be, der Durchsc.zung des Struuneds. 
vor >.110m die Pr.lXJS der 5rrw:ollstteckung bCI NS-TJlCrn. 

17 Vgl. hierzu AdaJbe-rt Rücker!. •.•. 0., bes. 5.l74 H.; R.,nh,..d H.nkys, Die n,uOlIaJ,ouaJistlschcn 
G~wa.J(V(rbrcchell, Berlin t96~: Bemd Hey, Die Ns..Pr<>ze ... - Versuch •• ner lun1t1Scheo Vergangen­
heiosbC'Viitigung(Ge,ehlchte IR Wis.s.n<ch~ft ""d Untemch. 6/8), S.)), 11.); Falko Kru,e. NS-Prozesse 
und Resuu .. llon (KJ 1/78. S. t09ff. = Redakuon Knllschc JUStl:!. (Hr<g.), •.•. 0., S. ,64 ff.). 

18 Vgl. den Berleh, üb.r die von der St'ndig"" Depuullon de, Deutsch<n Jun.".n'~ges v<nn«:J,etc 
Klausurt.gWlg 7.ur Eronerung der Probleme bel der Verfolgung und Ahndung von n.uonahozlaJisu­
<ch~n Gew.Il'\'erbrechcn vom 1.-).4.1966 In Komg'leIn. Leitung Prof. Dr. U. Klug (unv01'offentlich,). 
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anführt, um eine unkritische Übenragung der Suschynskij-Entscheidung auf NS­
Verfahren zu verhindem." Tm Majdanek-Urteil heißt es : 

• Tater bzw. Mittäter ist derjenige. d~ssen Denken und Handeln sich mit dem der Tarurheber 
deckt, der policiseher Mordhet"Ze willig nachgibr, sein Gewissen "Zum Schweigen bringt und 
fremde verbrecherüche Ziele zur Grundlage eigener Übeneugung und eigenen Handelns 
macht odu dafür Sorge trägr, daß deranige Befehle rückhaltlos vollzogen werden, bzw. wer 
dabei anderweitig einverstindlichen Eifer zeigt oder den suadichen Mordrerror für eigene 
Zwecke ausnutzt.· (BI. 7)6) 

Kurz darauf faßt das Urteil noch einmal die Grundsätze zusammen, die das Gericht 
leiten. Warum dies geschieht, macht die Urteilsbegrundung nicht einsichtig. Not­
wendig erscheint es jedenfalls nicht, die Grundsätze aus dem Staschynskij-Urteil 
umzuformuUeren. Das Gericht führt nun aus, 

.daß den im KL Majdanek auf Befehl handelnden Kommandanrur.u1gehörigen nuc dann eine 
die Taterschaft an "Zeigende Gesinnung nachgewiesen werden kann. wenn sie über die ihnen 
aufgetragene Tacigkeit h.inaus einen Tnbeitrag geleistet, besonderen Eifer gezeigt, sich bei den 
Vernichtungsaktionen auffallend rücksichl!los eingesetzt oder sonst "Zu erkennen gegeben 
haben. daß sie an den betreffenden Tcirungen ein eigenes mateneUes oder politisches Interesse 
hatten .• (BI. 737) 

Ähnlichkeiten in Worrwahl und Aufbau lassen den Eindruck entstehen, es handele 
sich um eine Umschreibung der bereits vom BGH ausgeführten Kriterien des 
Taterbegriffs. Ein Vergleicb beider Textstellen zeigt aber, daß sich inbaltliche 
Veränderungen ergeben haben. Indem eine über den Befehl hinausgehende Hand­
lung, eine Exzeßtat also, vorausgesent oder gar ein besonderer Eifer bzw. eine 
auffallende Rücksichtslosigkeit Statt eines lediglich einverständlichen Eifers gefor­
dert wird, baut das Düsseldorfer Gericht zusätzliche Hürden für die Feststellung 
der Täterschaft auf. Ein 1aterschah anzeigendes Kriterium wird in der Düsseldorfer 
Definition zu einer auf Extremsituationen bezogenen Restkategorie. Für den BGH 
ist demgegenüber auch Täter, wer in seinem Dienst oder Einflußbereich dafür sorgt, 
daß Befehle ohne Bedenken ausgeführt werden. Nach allem könnte sich der 
Eindruck aufdrängen, daß das Gericht die T'iterschaftsmerkmale vorsorglich dem 
Sachverhalt angepaßt wissen will. Das Düsseldorfer Gericht beruft sich zwar auf die 
Autorität des BGH, verläßt aber tatsächlich die höchstinscanzlich vorgez.eichnete -
selbst nicht unproblematische - Grenzlinie zwischen den Beteiligungsfonnen. Wel­
che Auswirkungen eine solcbe Verengung des Begriffs Täterschaft hat, durcb die in 
letzter Konsequenz nur noch Hitler als Täter übrigbliebe'o, wird zu zeigen sein. 
Von den neun Angeklagten sollen beispielhaft drei frühere Angehörige des KZ 
Majdanek und die Tatvol'WÜrfe gegen sie analysiert werden. Dabei wird der Frage 
nachgegangen, ob das Gericht den Begriff der Beihilfe derart ausweitet, daß man 
von einer Teilexkulpation dieser KZ-T:iter sprechen kann. 

111. Zum Beispiel Hermine 8raunsreLner und Hildegard Lächen.: Aufseherinnen im 

Lager 

Die Anklagevertreter beantragten im Februar 198 I in ihren Scblußplädoyers für die 
beiden brutalsten und gefürchtetsten Aufseherinnen von Majdanek die Strafen: für 
Hermine Braunsteiner (verheiratete Ryan) wegen gemeinschaftl.ichen Mordes in drei 
Fällen eine dreimalige lebenslange Freiheitsstrafe und für Hildegard Lächert wegen 

19 VgJ. B.um~n. >.. ... 0., S. J I J. 
10 Jürgen ßaunnnn, Beihilfe bCI cigeoer yoller utbesLandscrfüllW'1g (NJW 1963. S. S61 Cf.). 
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acht Verbrechen des gemeinschaftlichen Mordes eine achtmalige lebenslange Frei­
heitsstrafe. Im Gegensatz dazu sieht das Gericht die Angeklagte Ryan in zwei Fällen 
des gemeinschaftlichen Mordes für überfühn an und erkenne auf eine lebenslange 
Freiheitsstrafe. Hildegard Lächen erhält entgegen den Anträgen der Suatsanwälte 
eine Gesamtstrafe von zwölf Jahren wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum Mord in 
zwei Fällen. Staatsanwalt Ambach, im Prozeß zuständig für beide Frauen, erklän 
auf die Frage. ob man nicht zu härteren Strafen hätte kommen können. es sei für ihn 
einfach unvorstellbar, daß jemand, der von Zeugen als blutgierig und grausam 
geschildert worden sei wie Hildegard Lächen, nur Beihilfe zu Mordtaten geleistet 
baben soll." 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sieht das Gericht im Falle beider Aufsehe­
rinnen ein strafrechtlich relevances Handeln in zwei gemeinschaftlichen Morden, an 
denen sich beide Angeklagten beteiligt hätten. 
Diesen Aufseherinnen wird von der Staatsanwahschaft im Schlußvonrag zur Last 
gelegt. an einer Selektion jüdischer Frauen im Mai 1943 mitgewirkt zu haben. Ziel 
dieser Selektion sei es gewesen, nicht mehr voll arbeitsf:i.hige Häftünge, die damit als 
nicht mehr lebenswen galten. zu vergasen. Die mindestens So Opfer seien vorwie­
gend im Hinblick auf den äußeren Zustand ihrer Beine, auf Schwellungen, Verlet­
zungen oder sonstige krankheicsbedingte Veränderungen von dem Ersten Lagerarzt 
ausgewählt worden. Die ausgesonderten Frauen durchlinen Todesängste, und als sie 
auseinanderzulaufen begannen, seien sie von den Angeklagten Ryan und Lächert 
und weiteren Aufseherinnen gejagt und mit Peitschenhieben zurückgetrieben wor­
den. Die beiden angeklagten Frauen beteiligten sich nun auch daran, Häftlinge 
auszusondern. 
Der Sachverhalt, der dieser Mordakcion zugrunde liegt, wird im Urteil im wesendi­
ehen bestäcigt. Im Unterschied zum staatsanwaldichen Plädoyer häh die Schwurge­
richtskarnmer jedoch Hildegard Lächert nicht hinreichend für überführt, selbst bei 
dieser Aktion Häftlinge ausgewählt zu haben (BI. 395). Unei! wie auch Plädoyer 
stürzen ihre Feststellungen besonders auf eine Zeugin, die als Häfding das KZ 
Majdanek überlebte. Diese Zeugin sei sichtlich um eine unvoreingenommene und 
wahrheitSgemäße Wiedergabe ihrer damaligen Wahrnehmungen bemüht gewesen, 
heißt es im Uneil (BI. JSS). Sie hätte sich ein erheblich besseres Erinnerungsvermö­
gen bewahrt als die meisten anderen. Diese für den Staacsanwalt wichtigste Zeugin 
M. hat - das gebt aus dem Schlußvortrag des Staacsanwalts hervor - ausgesagt, daß 
beide Angeklagten im Laufe der Selektion aktiv in das unmenschliche Geschehen 
eingriffen, indem sie zusärzüch zu ihrer übrigen Tatigkeit nunmehr auch die Ärzte 
und die Oberaufseherin auf »auszusondernde« Frauen aufmerksam machten. Im 
Uneil heißt es zu dieser Zeugenaussage, M. habe bekundet, daß das Gefolge des 
Arztes, u. a. auch die Lächen, ~im Verlaufe der Selektion ,offenbar< Hinweise auf 
>aussonderungswürdige, Häftlinge gegeben (habe)." Hierzu merkt die Schwurge­
richtskammer kritisch an: »Die Zeugin hat trotz eingehender Befragung nichts 
darüber auszusagen vermocht, worin diese >Hinweise, bestanden haben und wie sie 
von ihr wahrgenommen worden sind.« (BI. 395) Es sei deshalb nicht ausgeschlossen. 
daß die Äußerung eine aus dem Gesamtbild ihrer Wahrnehmungen abgeleitete 
Schlußfolgerung sei (BI. 395)." Durch diese Interpretation wird die Glaubwürdig-

11 Vgl. MiilJer·M\inch, ..... 0 .. S. 146 - 0 .... Pr=everbutb.ruog ("Cl. Anm. 'I) ,'" zu enlIlehmen, daß d" 
BGH lucb di~ Revllion c.tner NebenkLagenn verworfen haI; die RC"'l!ion war mH dem Ziel C1lIgelegr 
worden. die Angeklagre Lichen In eJ.nc:m der ihr zur L:u, gelegten FalJe ruche .us Gehilfin. sonde m als 
TiU:nD ZU bcstnfen . 

.. Oie vom Venret<:l' der SuauanwoJ=ball in der H.uprverbandlung vom .6. 6. 198 I für den Fall. hl die 
Sc:h..,urgel1chukammer die Mitwtrkuog der Angeklagten L.1ebcn: be> dieser Selckuon lediglich oJs Cl"< 
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keit der Zeugin. die das Gericht ihr zunächst selber zuerk:mnt hane, in Zweifel 
gestelle. Daß die Zeugin die Art der Selekcion nicht im einzelnen konkretisieren 
konnte. widerlegt nicht den Kemgehalt ihrer Aussage. Hildegard Lichert habe 
Hinweise auf auszusondernde Häftlinge gegeben. Dies entsprach im übrigen auch 
ihrer Stellung im KZ. 
In der zweiten Mordaktion. die den beiden Angeklagten Ryan und Lächert zur Last 
gelegt wird. geht es um ihre Mirwirkung an der Vernichtung jüdischer Kinder und 
einiger Mütter in der zweiten Hälfte des Monats Mai 1943. Die Opfer summten aus 
dem Warschauer Geno. Obwohl Mütter mit Kindern unter 14 Jahren durcbweg 
gleich nach ihrer Ankunft in Majdanek in den Gashmmern ermordet wurden, 
waren diese Opfer wegen der »beschränkten" Kapazitäten der Todesmaschinerie 
vorübergehend in das Lager aufgenommen worden. Die sogenannte ~erste Kinder­
aktion« (BI. 427) sollte die ,.Endlösung- herbeiführen. Nach FestSrellungen des 
Gerichts fielen ihr mindestens 50 Menschen zum Opfer, und zwar zumindest 45 
Kinder im Alter zwischen zwei bis drei und zwölf bis vierzehn Jahren. wenigstens 
fünf jüdische Frauen sowie möglicherweise noch einige Säuglinge oder Kleinstkin­
der (BI. 429). Die - später in Polen hingerichtete - Oberaufseherin leitete den 
Abtransport der Opfer; sie zog zur Sicherung eines zügigen und reibungslosen 
Ablaufs u. a. die beiden angeklagten Aufseherinnen hinzu. Die KinderwehrteD sieb; 
enrweder erkannten sie. welches Schicksal ihnen bevorstehen würde. oder sie 
gerieten in große Angst. Auch den im Lagerbereich getrennt von den Kindern 
untergebrachten Müttern und Verwandten der Kinder wurde der Zweck der Aluion 
sehr schnell klar. In ihrer Verzweiflung versuchten insbesondere die Mütter, trOtz 

der Postenkette zu ihren Kindern zu gelangen. Die Aufseherinnen hinderten sie 
daran und hielten sie mit Schlägen, Fußtritten und Peitschenhieben zurück. Die 
beiden Angeklagten wirkten an all diesen Maßnahmen mit. Nach den Feststellungen 
des GerichtS zeigte sich die Aufsehenn Ryan dabei besonders erbarmungslos; sie 
ergriff von sich aus mindestens eines der aus der Baracke herausgeführten Kleinkin­
der an deo Beinen und schleuderte es wie einen leblosen GegenStand auf die 
Ladefläche des Fahrzeugs (BI. 431). Ob auch die Angeklagte Lächert Kinder wie 
Gegens[wde auf die Ladefläche geworfen hat, wovon die Staatsanwaltschaft im 
Plädoyer überzeugt ist. darauf geht die Schwurgerichtskammer nicbt ein 
(BI. 43 [-444) . Seine FestStellungen über die Mordaktion trifft das Gericht, ohne die 
vom Anklageverrreter in seinem Schlußvorrrag aufgefühnen Aussagen der Zeugen 
Mi., Ra.. La. und KI. explizit zu würdigen, obwohl diese offensichtlich in der 
Hauprverha.odlung gehört bzw. in einem FaU in Israel vernommen worden sind!) 

BeihiUehaodlung zu werten beab .. chtige, hilfsweue bemmlgIe noclunalige Vemehmung dcr "" dem 
bnreffenden Haup"'erhandlungst.g ltn Sil2llngs~lI ..]s Zuhörenn befll1d1ichen Zeugtll M. lehMe die 
Kammer ab. Die goplaotc Vernehmung z,elre danuf nachzuwe",en. daß cl.ie Angeklagte beJ der Selekuon 
vom lage",,,,, au'gc>ondertc und bel,eJ<egcs«U,e Häf!lingc. die .u, diesem Grunde zu fliehen versuch. 
h~"en, ,dbst gel"gr, e",gehngen und gcwll.s.m zu der Gruppe d« Selektlcrten 7:uriiekgefuhrr und SIch 
darüber hln.us .ucn noch u\'O<Vell an der SeI.kuon olkuv be,c.i~g' habe, :US "e den lageran., .uf 
.uszusondemdc H:ifdinge, die von ihm übe ... ehen ",orden waren, von ,leb aus hingewocsen h.be. Die 
Zeugtll war, ob",ohl Im Genchcss:ul anwesend, kem .ogenann, .. prisen«:, Bew.unund lfIl Sinne des 
§ 14j StPO, weil., an da hiedur erforderlichen formlichen Ladung durch die SU>.L<anw.luo:haf, fehlte 
(§ 21-1 Ab,. J S,r>O) (BI. 396) . 

• } Äbnllcbos zelgI SJch Im FlIl eIner welle ren von Hildegard tächcrt rIUl.l.uvenJItwortenden Selektion. Für 
d:>< Geneht 1St die Mitwllkung d.r AngekJagten Lache" nlchr zweifd,fre, g.k1än.. W>.hrend im Urteil 
namentlich I f Zeugen fiir dies. Selektion aulgeführt werden. linden SIeb dort keInerlei Ausfüh",ngcn 
üb.,. die Zeugut Wi. und ihr. Au=gen (BI. 6o~Jo). Ocr Schluß vortrag der StalOuanwa.hscbaf, han •• ul 
diese 11. zuverl.i'Slg bezeIChnete ZeugIn ve""'05en. die in der H.uptverh .... d1ung überzeugend sichere 
Angaben libe' die Selektloo gemacht und die Angeklagte Li'o:hert d.bei b.,ond ..... ulgrund eU\es 
ell15chneldenden personlichcn ErlebnISSe> ldcncili~lert h.be. 
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Auch dies isr nur aus der Intention des Gerichts erklärlich, der Aufsehenn Lächert 
die Beteiligungsforrn der Taterschaft abzusprechen. 
Die - mindestens - 50 Opfer wurden direkt in die Gaskammer transportiert, mir 
Zyklon B getötet und anschließend verbrannt. 
Die Tatbeiträge der Angeklagten Ryan sieht die Schwurgerichtskammer dari.n 
motiviert, daß sie durch willfährige und eifrige "PAiehcerfüllung« ohne Rücksicht 
auf die davon betroffenen Häftlinge einen Aufstieg innerhaJb der SS-Aufsehennnen­
Hierarchie anstrebte. Schon bald stieg sie zur Stellvenreterin der Oberaufseherin 
auf. 
In seiner rechtlichen Würdigung des strafrechtlich relevanten Verhaltens kommt das 
Gericht in den beiden der Angeklagten Ryan zur Last gelegten Fällen zu dem 
Ergebnis, daß ihre Mitwirkung an den Mordtaten der Tarurheber Hicler, Gönng, 
Himmler und Heydrich (BI. 700 f.) zweimal den Tatbestand des gemeinschaftlichen 
Mordes im Sinne der §§ 211, 47 StGB a. F., 25 Abs. 2 StGB n. F. verwirklicht. "Wer 
.. . wie die Angeklagte Ryan dafür sorgt, daß verbrecherische Befehle rückhaltlos 
vollzogen werden, wer wie sie befohlene Verbrechen nicht nur ohne innere Hem­
mung ausführt, sondern hierbei auch noch in besonders brutaler Weise sogar über 
das Anbefohlene hinausgeht, weil er ein materielles Eigeninteresse mir der verbre­
cherischen Tätigkeit verfolgt, der fördert nicht nur fremdes Unrecht, sondem stellt 
sich mit den Tarurhebern auf eine Srufe; er ist selbst Mittäter und kann sich nicht, 
wie es die Angeklagte Ryan in ihrem Schlußwort andeutungsweise versucht har, mit 
Erfolg darauf berufen, nur das kleine Rad im Getriebe des übennächtigen staatli­
chen Mordapparates gewesen zu sein. « (Bl. 742) 

Die Beweisaufnahme konnee nur wenig Aufschluß über die Einstellung von Hilde­
gard Lächert zum Nationalsozialismus'~ erbringen. Die Angeklagte war nach dem 
Urteil politisch-ideologisch offenbar nur wenig interessiert und beeinflußt (BI. 2)6). 

Im KZ Maidanek baue sie keine von vornherein festgelegte bestimmte Funktion, 
sondern wurde zu verschiedenen Aufgaben herangezogen. hauptsäch.lich aber im 
»AußendienSt« zur Beaufsichtigung weiblicher Häftlingskommandos in der Lager­
gärmerei und im Lagergut. Bei ZählappeUen und wenn im Lager "etwas los« war, 
wurde sie oftmals von der Oberaufseherin im sogenannten Innendienst eingesetzt. 
Die Schwurgenchtskammer hält die Angeklagte für eine »intellektuell nur schwach 
begabte, charakterlich labile und weitgehend lediglich emotional motivierte« 
(BI. 237) SS-Aufseherin. Sie habe sich ähnlich wie Hennine Ryan innerhalb kurzer 
Zeit zu einer der schlimmsten und brutaJsten SS-Aufseherinnen des Lagers ent"Wik­
kelt (BI. 237 u. 745 f.). Ihre Brutalität übennf oft die anderer Aufseherinnen: Sie 
schlug häufig mit ihrer Peitsche oder mit anderen Gegenständen. die sie gerade z.ur 
Hand hatte. so lange, bis ihre Opfer blutend am Boden lagen . Diese herausragende 
Unmenschlichkeir verschaffte ihr den der polnischen Sprache entnommenen Spitz­
namen nkrwawa Brygida«, also »blutige Brigitte«." 
Im Gegensarz zur Angeklagten Ryan hat das Gericht für das Verhallen der 

l-4 Ingnd MüUer-Munch. ' .1.0., S, 7h benchw, daß Hilde~rd L1clwt bCI den Europa-Wmlen '979 (ur 
die r~chl$ .. d.ible .Aktlon N.tlon.les Europ.< lundidione und enge Verbmdung zu drr Gruppe um 
Erwln Schönböm ludI. Vgl . zu Schönborru r<chlS"d.ibIem • Kampfbund DeuIScner Sold.ten< und 
seInen .A!<nvu.:i,en .... :ihrend des M'Jd>nck-l'rozes.so:-s' Helner Llchten'teIn. M'Jdanek. Repo".g~ e,nes 
Proze' .... , FranlJun '979. S. I~S L 

lf '9" wurde Hild.egord üche" von eltlem polnIschen Gcncht ,m dorn gen Au,ch",nz-Pro7.eß zu I S 
Jmren Freiociwr(">Jc vcruneih .. wovon SIe zehn J.hre verbüß, •. In der bere"s erw:ihotcn Fcmsehdoku­
menuuon -O~r Prouß. (feil J) nennt ". ,elb" recht (orsch don dam.li&cn Tat\·orwurf: -GynJkologJ­
sche Un«rsuchung mll eIner Zaunll,te b<1 eIncr Jüdin- . !\n«:hließend ".r5uche SIe SIch durch eInen 
.u(rcchnenden VergleIch zu exkulpIeren : .lch wO( ton Jmr und z",,,emh.lh M.on". d.bel. und d:Jür 
sllze Ich letzt schon über 16 jJ.hre!-
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150 Angeklagten Lächert gegenüber den Häftlingen keine bestimmee Motivation fest­
stellen können (BI. 2}8). Aufgrund ihrer Persönlichkeitsstrukrur gehöre sie nicht zu 
der Gruppe der besonders pflichteifrigen Aufseherinnen um die Oberaufseherin. In 
einer Beurteilung durch diese Vorgesetzte heiße es nämlich, daß Hildegard Lichen 
in ihrer furchtbar überspannten und nervösen An auf die Häftlinge keineo guten 
Eindruck mache. Sobald sie die Kommandokontrolle wahrnehme, beginne sie mit 
den Häftlingen herumzutobeo . Sie habe deshalb des öfteren diensdich ermahnt 
werden müssen (BI. 239). Daraus zieht das Schwurgericht den Schluß, zugunsten 
der Angeklagten müsse davon ausgegangen werden, daß die eigencliche Ursache für 
ihre Gewalttätigke.iten darin lag, daß sie ihren Aufgaben im Lager geistig, charakter­
lich und gefühlsmäßig in keiner Weise gewachsen war (BI. 1.40). 

1v1it dem so festgestellten Sachverhalt wird die entscheidende Weichenstellung 
vorgenommen, die bereits die spätere Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme 
präformiert. Hierfür bezieht sich die Schwurgerichtskammer ausgerechnet auf die 
Beurteilung voo Hildegard Lächen durch eine der gefürchtetsten und brutalsten 
Aufseherinnen des Lagers, die damit als Prougonistin eines humanen Strafvollzugs 
erscheint. Wie wenig verläßlich das Zeugnis der Aufseherin ist, ergibt sich schon 
daraus, daß Herrnine Ryan wegen ähnlicher Grausamkeiten gegenüber den Häftlin­
gen beförden wurde. Auch das denkbar schlechte Verhältnis zwischen Hildegard 
Lächen und ihrer Vorgesetzten (BI. 262) berücksichtigeen die Richter in diesem 
Zusammenhang nicht. Das so gewonnene Persönlichkeitsbild der Angeklagten sieht 
das Gericht durch vier Zeuginnen gestützt, die Hildegard Lichert als »immer gleich 
in die Luft geheod«, »ständig aufgeregt«, "stets wütend~ bzw. "jähzornig~ beschrie­
ben haben. Auch nach dem Gesamteindruck, den das Gericht in der über fünfjähri­
gen Hauptverhandlung von der Angeklagten gewonnen tube, vermochten die 
Richter zugunsten der Angeklagten die Möglichkeit nicht auszuschließen, »daß die 
eigentliche Ursache für ihr Verhalten gegenüber deo Häftlingen ihre, auf diese 
Persönlichkeitsstruktur zurückzuführende, völlige Unfähigkeit gewesen ist, mit den 
Gefangenen im Rahmen der vorhandenen . .. Möglichkeiten einigermaßen mensch­
lich umzugehen." (BI. 263) Die Schwurgerichtskammer hat aus allem - entgegen der 
Auffassung der Staatsanwaltschaft - ~nicht die Überzeugung zu gewinnen ver­
mocht, daß es der Angeklagten ... darum ging, ,inneres Einverständnis< mit der vom 
NS-Regime gewollten ,hanen< Behandlung der Häftlinge zu demoostrieren, persön­
liche Voneile zu erlangen und/oder ihre unumschränkte Macht über die Häftlinge 
für sich selbst 'auszukosten(.~ (Bl. 260 L) 

NS-Ttiter - Opfer tlgener MordtiLlen? 

Die Verhalcenserklärung, die das Gericht vornimmt. ist sicher nicht völlig abwegig. 
Es ist aber die Frage, ob die psychische Disposition der KZ-Aufseherin auch nur 
den geringsten Anhalt dafür bietet, daß sie an ihren Taten kein eigeoes täterschaftli­
ches Interesse hatte. Hinzu komme, daß das Gericht die Alternative verminderter 
Schuldfähigkeit :lusdrücklicb ausschließt. In dem Urteil heißt es nämlich. es gebe bei 
der Angeklagten Lächen keine Anhaltspunkte dafür, daß sie wegen Bewußt­
seinsstörung. krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder Geistesschwäche bzw. 
wegen einer krankhaften seelischen Störung, Schwachsinns oder einer anderen 
schweren seelischen Abanigkeit in ihrer Einsichts- und Steuerungsfähigkeit behin­
den war (BI. 768 L). Die Schwurgerichtskammer sah keine Veranlassung, eiD psy­
chiatrisches Sachverscändigengutach ten einzuholeo. 
Angesichts der Vielzahl von belastenden Aussagen über die ungeheure. nicbt erwa 
nur hin und wieder auftretende Brutalität dieser Angeklagten drängt sieb die Frage 
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auf, ob die dauernden Ausführungsexzesse nicht auch auf ein eigenes Interesse 
hinweisen, das seine Ursache in Mordlust findet. Diese Möglichkeit sollte auch 
deshalb bedacht werden, da es eine Reihe von Zeugen gibt - die StaatSanwaltschaft 
führte im Plädoyer 26 ehemalige Häftlinge an -, die angesichts ihrer damaligen 
Peiniger immer wieder deutliche Unterschiede m:lchten und verhältnismäßig Positi­
ves über andere (zunächst auch angeklagte) Aufseher berichteten, während sie die 
Angeklagten Ryan und Lachen stark belasteten. 
In der rechtlichen Würdigung der Tatbeiträge der Angeklagten Lächen zeichnet das 
Gericht das Bild einer Aufseherin, die sich bei den beiden strafrechclich relevanten 
Vergasungsaktionen im Rahmen der ihr erteilten Befehle gehalten hat, ohne diese zu 
überschreiten. Sie habe dabei weder eine besondere Brutalität gezeigt, noch einen 
über den ihr aufgetragenen Einsatz hinausreichenden Tatbeitr.lg geleistet oder ;auf 
sonstige Weise besonderen Eiler bekundet. Sie habe sich lediglich so verhalten wie 
die Mehrheit der übrigen daran beteiligten Angehörigen des KZ. Da auch kein 
materielles oder politisches Interesse erkennbar sei, vermöge das Gericht nicht mit 
dem erforderlichen Grad von Zuverlässigkeit auszuschließen, daß sie insoweit 
lediglich aus menscblicher Schwache ihr innerlich widerstrebenden Befehlen ge­
horcht habe. Sie sei deshalb nur Mordgehilfm (BI. 747 f.). 
Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. weil damit die sadistische Disposieion der 
KZ-Aufseherin - ihre stets "wütende~ Art - in einer grotesken Verkehrung als 
AnhaltSpunkt für ihr taterschafdiches Desinteresse dient. Problematisch mueet es 
an, wenn ein deutsches Gericht 1981 gleichsam objektiv-neutral von der Vorstellung 
eines roJleDkonformen KZ-Wachters ausgeht und alle diejenigen, die diesen Funk­
tionserwartungen Dicht entSprachen. die also überfordere waren, aus der Taterver­
ancworrung enc]äßt. Solche NS-Taeer werden zwar nicht encschuldigt, aber doch 
fast zu Opfern ihrer eigenen Mordtaten, für die sie - als Tater - niche mehr 
verantwortlich sind. In letzter Konsequenz bedeutete dies, daß Mörder sich den 
Normen ihrer Umgebung nicht gewachsen zeigen und überfordert sind: Der 
Tatbestand des Mordes indizierte damit bereits die Schuldausschließung.>6 Eine 
solche Argumentation in NS-Prozessen gerät zur Legitimation der »Banalität des 
Bösen~. Indem die Düsse!dorfer Richter bei der Abgrenzung von T.:iterschafe und 
Beihilfe in dieser Weise schuldmindernd argumentieren, folgt ihr Vorgehen dem 
schon klassischen Exkulpationsmechanismus, welcher die Taterschaft sachwidrig 
nur auf der höchsten Befehlshierarch.ie des NS-Staates ansiedelt. 
Für die eine Selektion verhängt die Schwurgerichtskammer eine Freiheitsstrafe von 
sieben Jahren, im Falle der ~K.inderaktion« eine solche von neun Jahren und bildet 
daraus für Hildegard Lächen eine Gesamttreiheitsstr.lfe von zwölf Jahren. 

IV. ZJ,im BeispIel HeT7'1'lann Hackmann: Erster SchUlzhaftkgerJührer J,ind 
Stellvertreter des Lagerkommandamen 

Die Staatsanwaltschaft beantragte im Februar 1981. den Angeklagten Hackmann 
wegen zweier Verbrechen des gemeinschaftlichen Mordes jeweils zu lebenlanger 
Freiheitsstrafe zu verurteilen. Im GegensatZ dazu erkennt die SchwurgerichtSkam­
mer auf eine Gesamrfreiheirsscrafe von zehn Jahren wegen gemeinschaftlicher 
Beihilfe zum Mord. 

~6 Rol:>nd Fr.",le, vom Volksgench"hof könn" ,onu, eln ubcrfordener Rich«, sem! 

15 I 
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151 Für Hackrnann'7, der in einem ,.unpolitischen" Elternhaus groß geworden ist, war 
nach dessen Einlassung - für das Gericht durchaus glaubhaft - nicht ein inneres 
Bekennteis zum NS-Regime und seiner Ideologie bestimmend, als er der 55 beitrat • 
.. sondern die ihm angesichts der damaligen schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse 
.verlockend< erscheinende Aussicht, innerhalb der Aktiven 5S. deren >elitäres< 
Auftreten und straffe Disz.iplin zudem auch seinen persönlichen Idealen entSpra­
chen, ,Karriere< machen zu können und später ia das Beamtenverhältnis übernom­
men zu werden« (BI. 'I I). Das Gericht übersieht hier. daß die genannten "unpoliti­
schen. Ideale kerneswegs unpolitisch waren, sondern sich dafür eigneten, breite 
Schichten des Bürgertums bruchlos in den NationalsoziaLsmus zu überführen. 
Seinen Lebenszielen folgend sei der Angeklagte auch ohne innerliche Übereinstim­
mung mit der NS-Ideologie bereit gewesen, sich dem Regime weicgehend anzupas­
sen. Später - so das Gericht - habe er sich zu einem Anhänger des Nationalsozialis­
mus aus Überzeugung entwickelt (BI. I I I). 

Hackmann war in einem Fall angeklagt, sicb der gemeinschaftlich aus niedrigen 
Beweggrunden und grausam begangenen Törung von insgesamt 2.00 bis 400 seu­
chenkranken Häftlingen des Lagers sowie von sechs bis acht im Lager inhaftierten 
sowjetischen Kriegsgefangenen im JUDi 1942. schuldig gemacht zu haben. Auch hier 
ist bemerkenswert. welche Argumentation das Gericht entwickelt, um einem KZ­
Führer. der im S5-Staat Karriere zu machen suchte, das eigene Taterinteresse 
abzusprechen. 
Nach den FestStellungen der Schwurgerichtskammer wurde Ende Juni 1942. dem 
Lagerkommandanten Koch, einem "der skrupellosesten und brutalsten Lagerkom· 
mandanten. die es im .Drinen Reich, gegeben hat« (BI. 165), der Befehl gegeben. als 
.. Sofonmaßnahme zur Seuchenbekärnpfung« alle tatsächlich oder mutmaßlich an 
Seuchen, insbesondere an Fleckfieber leidenden Häftlinge zu liquidieren. Koch 
setzte hiervon Hackmann in Kenntnis und beauftragte ihn mit der Durchführung 
der erforderlichen Maßnahmen. 
Der AngekJagte habe - so das Urteil - erkannt., daß diese Form der "Seuchenbe­
kärnpfung« verbrecherisch war. Er unterließ jedoch jeglichen Versuch, sicb dem 
Liquidieruogsbefehl zu enc:ziehen. üb Hackmann über die seuchenkranken Häft­
üoge genauso bzw. ähnlich dachte wie die Tarurheber und Koch. konnte für das 
Gericht in der Hauptverhandlung nicht eindeutig geklärt werden. Jedenfalls »be­
gann er widerspruchslos sogleich mit der Vorbereitung der ... erforderlichen 
Maßnahmen.« (BI. 266) Er ließ eine Exekucionsstätte vorbereiten. Dazu mußten von 
mindestens sechs bis acht sowjetischen Kriegsgefangenen zwei Gruben ausgehoben 
werden. Anfang Juli [941 eröffoete Hackmann fünf von ihm ausgewählten Kom­
mandancurangehörigen, in einer zweitägigen Aktion seien die insbesondere an 
Fleckfieber erkrankten Häftlinge - so wörtlich - .. umzulegen«, um eine» Verseu­
chung. des gesamten Lagers zu verhindern. Dazu befahl er ihnen, sich je eine 
Maschinenpistole mit 2wei Magazinen Munition aushändigen zu lassen. Auf Veran· 
lassung des Angeklagten Hackmann - so das Gericht - wurde vermutlich von S5-
Ärzten und SS-Saoitätem eine erste Gruppe von mindestens 100 ,.fleckfieber- oder 
sonst seuchenkrankcD« Häftlingen ausgesucht (BI. 268 f.). Als »seuchenkrank" galt 
dabei bereits. wer hohes Fieber hatte. Hackmann organisierte auch den Transport 

Z7 1947 .. erl.trteihe ihn .m :unenkalllKhe. Milil~richt 1m ,og.n>lOn~n Buehenwald·Pro:z.eß ili ,>oen der 
H>uptvc:nnrwonlichco für die Unulen U\ di ... m KZ zum Tode. Diese SI .. i. wurde spälu 1m 
Go>denwege zunach« In lebenslo.nge Fr.ih .. "'51ru< umgewo.ndelt uod dan>eh well .. n.nbg .... zI. Am 
'I· ). 19H wurde er JUS lmorikamscha Hut m der Fe,rung L1ndsberg (ollas«:n. Zu dem .Gn.denfi ... 
ber< (Kempner) der so .... Johre Im Z .. ch.n des K~ten Kriege, und der W"iederbewaffnung vgl. F:o.Iko 
Kru ... NS·Prozc.., •••.•. O . (KJ 1/78, S. 11 ! ff.). 
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der Häftlinge . Ein unbekannter 55-Offizier leitete sodann die Massenexekution. 
Dazu wurden die Opfer durch die Kriegsgefangenen von den LKW in die Grube 
gestoßen oder geworfen und von den 55-Leuten erschossen. Bei der Rückkehr in 
das Lager erhielten die Angehörigen des Exekutionskommandos für ihren Einsatz 
eine 50nderration an Verpflegung, Zigaretten und Alkohol. 
Planmäßig wurde am nächsten Tag die Aktion mit wiederum mindestens loe 
~ausgesonderten. Menschen fortgesetzt. Diesmal führte Hackmann nachweisbch 
das Kommando selbst. Auf ein "ZUvor mit dem Angeklagten Hackmann verabredetes 
Zeichen hin erschoß ein Kommandoangehöriger nach der zweiten Massenexekution 
Kranker die mindestens sechs sowjetischen Kriegsgefangenen - vennutlich auf 
Befehl von Koch, wie es im Urteil heißt. Entgegen der Überzeugung der Staatsan­
waltschaft konnte das Gericht nicht sicher festsTeUen, ob auch Hackmano, der 
gleichzeitig seine Pistole gezogen hatte, gezielt auf die sowjetischen Kriegsgefange­
nen schoß . Der Mitangeklagte Ellwanger haue ausgesagt, daß "Hackmann mit 
seiner Pistole (schoß). Wie oft Hackmann geschossen hat, weiß ich nicht ... "­
(BI. 303). Daraus vermochte die 5chwurgerichtskammer nicht die Überz.eugung zu 
gewinnen, daß Hackmann gezielte Schüsse auf die Opfer abgab, .denn hiemach läßt 
sich die Mögliduceit einer lediglich demonStrativen ,Benutzung der Pistole, durch 
den Angeklagten Hackmann nicht absolut sicher ausschließen« (BI. 304). Das 
Gericht verlangt hier den absolut sicheren Nachweis gezielter Schüsse und setzt 
damit von einem glaubwürdigen Zeugen voraus, daß er sich zunädlst mit einem 
Blick über Kimme und Kom selbst überzeugt hat, ob der Schütze auch gezielt 
schießt. Zu fragen wäre weiter, ob Hackmann, der mit der genannten Töcungsaktion 
gar nicht befaßt gewesen sein wiU, überhaupt einen Grund gehabt hätte, selbst nicht 
mitzuschießen. Seine ehemaligen 55-Kameraden schildern den Angeklagten als 
einen schneidigen, sehr auf sein äußeres Erscheinungsbild bedachten und im damali­
gen Sinne tadellosen 55-Führer, der seinen Dienst ernst nahm und zugleich ein 
kameradschaftlicher Vorgesetzter war (BI. 1(6). Es dürfte wohl wirklichkeitsfremd 
sein anzunehmen, daß ein forscher 55-Führer einerseits seinen Untergebenen zu den 
beschriebenen Törungshandlungeo an den wehrlosen Kriegsgefangenen veranlassen 
kann, während er selbst mit pantomlOlenhafter Ausdruckskraft das ",Umleten« 
dieser Opfer nur vortäuscht. ohne daß rues von den übrigen beobachtenden 
Kommandoangehörigen bemerkt und als blamabel für einen Vorgesetzten, als 
schwächliche Drückebergerei bezeichnet worden wäre.: 8 

Das Motiv für die Erschießung der Kriegsgefangenen nach Abschluß der Vemich­
rungsaktion sieht das Gericht darin, daß die betreffenden Gefangenen durch die 
enge körperliche Berührung mit den ~verseuchten~ Häftlingen selbst als "potentielle 
neue Infektionsträger" galten (BI. 299 L). Daß unliebsame Zeugen beseitigt werden 
sollten, war nach der Überzeugung der Richter nicht der eigentliche Zweck. Die 
Frage nach dem Motiv dünce vor dem Hintergrund der Abgrenzung von T;iter­
schaft und Teilnahme von Bedeutung sein: Besaß der Angeklagte ein eigenes 
materielles Interesse an der Törung der Kriegsgefangenen, weil er keine unliebsamen 
Zeugen wünschte~ Das Gericht gründet seine Überzeugung darauf, daß die Kriegs­
gefangenen erst nach Beendigung der Gesamuktion liquidie" worden sind und 
somit nach ihrer unbehelligten Rückkehr in das Lager am ersten Tage Gelegenheit 
genug gehabt hätten, Mitgefangenen von ihren Wahrnehmungen zu berichten 
(BI. 300). Das Gericht berücksichtigt alJerdings nicht, daß die Kriegsgefangenen 
bereits nach dem ersten Aktionstag die Krankheit übertragen konnten, so daß das 
Moriv, Zeugen zu liquidieren, stark an Gewicht zunimmt. 

18 Anzumerken bleib, noch. daß ,edenfaJl. n,emand von dtr ,bsurden Hyporh .. e .usgeg:>ngen ''', 
H.c.km""" hatte 'eInem Un.ergebenen ledl~hch Feuerschutz geb"" wollen! 
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IJ4 Anders als die Staatsanwaltschaft vermochee die Schwurgerichtskammer nicht mü 
der erforderlichen Sicherheit festzustellen, daß Hackmann die Törungsaktion inner­
lich gutgeheißen und sich die Motive der Taturheher zu eigen gemache hat. Oie von 
ihm endaheten Aktivitäten bei der Vorbereitung und Durchführuag deuteten zwar 
in nicht unerheblichem Maße darauf hin, denn er teilte das Exekutiooskommando 
selbst ein. obwohl er dies nach den Gepflogenheiten dem Spieß des Kommandanrur­
stabes hätte überlassen können (BI. )02). Er habe auch zumindest am zweiten Tag 
die Kommandogewalt persönlich ausgeübt. Andererseits steile sich Hackmann für 
das Gericht als ein stets nur gehorsamer Untergebener dar, der zwar generell auf die 
Häftlinge mit Verachtung herabgeblickt. sich aber jedweder Exzesse diesen gegen­
über enthalten habe (BI. 302 f.). Nach dem Grundsatz .. in du bio pro reo .. ging die 
Schwurgerichtskammer davon aus, .daß er nur in Ausführung der erteilten Befehle 
tätig geworden ist« (BI. 304). Hier deutet sich bereits an, daß die Düsseldorfcr 
Richter Hackmann mit ihrer Argumentation als bloßen Gehilfen darstellen. Unbe­
rücksichtigt bleibt, daß Hackmanns Karrierestreben durchaus ein Interesse an der 
Durcbführung der Befehle begründen konnte. Besonders in der Auswahl des 
Exekutionskommandos olfenbart sich Hackmanns täterschafdiches Bestreben. 
Auch das WOrt »umlegen« stellt ein wichtiges Indiz für die innere EinsteUung des 
stellvertretenden Lagerkommandanten dar. Befehlsmäßiges Handeln schließt im 
übrigen eigenes Interesse an der Totung nicbt aus, zumal Hackmann als überzeugter 
Nationalsozialist die Häftlinge als Staatsfeinde bezeichnete. deren Schicksal er nur 
noch mit Gleichgültigkeit betrachtete (BI. '12). Die Argumentation der Scbwurge­
richtskammer erweist sich damit als nicht schlüssig. 
10 einem weiteren Fall wird Hackmann zur Last gelegt, sich der gemeinschaftlich 
aus ruedrigen Beweggründen und grausam begangenen Törung von 41 im K.Z 
Majdanek inhaftierten sowjetischen Kriegsgefangenen schuldig gemacht zu haben. 
In der Nacht vom '4. zum 15. Juli '94~ gegen l3 Uhr unternahmen nach den 
Feststellungen des Gerichts 86 der ingesamt 127 Angehörigen der Roten Armee 
einen erfolgreichen Ausbruch aus dem KZ. Hackmann venrat zu diesem Zeirpunkt 
den auf Dienstreise befindlichen Lagerkommandanren Koch. Er versetzte das Lager 
in Alartnzustand und befahl die Durchsuchung des Geländes jenseits der Aus­
bruchsstelle. Um 24 Uhr kehrte Koch ins Lager zurück. Ein ebenfalls angeklagter 
Untergebener Hackmanns sagte aus, Hackmann habe damals ihm gegenüber geäu­
ßert, .. der Alte- (Koch) sei .. Gon sei Dank- wieder da. Daraus zieht das Gericht den 
Schluß, daß die Verantworrung für die nachfolgenden Befehle Koch anzulasten sei, 
nicht aber Hackmann. Die Staatsanwaltschaft stÜtZt ihre gegenteilige Auffassung, 
wonach der Angeklagte die Befehlsgewalt beruelr, auf einen Bericht über den 
Massenausbruch, den Hackmann am nächsten Tag in Ich-Form an die vorgesetzte 
Dienststelle verfaßce und .. In Vertretung.: unterschrieb. In einem späteren Bericht 
Kochs heiße es zudem: .. Hauptsrurmiüluer Hackmann bat mit dem gegebenen 
EinsatZ, das in der Nacht freie Bataillon und den Kommandanrurstab zur Verfol­
gung einzusetzen, unbedingt richtig gehandelt." Angesichts der übrigen Beweisauf­
nahme - drei ehemalige 55-Angehörige und zwei ehemalige Funktionshäftlinge 
hatten im Nachhinein aus Gesprächen im Lager von Koch als dem Befehlsgeber 
gehört - teilt die 5chwurgerichtskammer die Auffassung der Staatsanwaltschaft aber 
nicht. auch wenn sich in der HaupTVerhandlung nicht feststellen ließ, welche 
Grunde dafür maßgeblich waren. daß Hackmann seinen Bericht nach Form und 
Inhalt als selbständige Meldung abfaßte (BI. 340 f.). Für die Befehlsgewalt Kochs 
sprächen auch die Persönlichkeit und der Charakter Kochs. Ein Exekutionsbefehl 
aus eigenem Entschluß sei Hackmann nach Lebenslauf und dienstlichem Werdegang 
nicht zuzutrauen (BI. 340). 
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Nach der Überzeugung des Gerichts erteilte Koch den Befehl, die nicht geflüchteten 
sowjetischen Kriegsgefangenen zu erschießen. DamIt sollte bezweckt werden, eine 
große Zahl angeblich beim Ausbruchsversuch getöteter Häftlinge melden zu kön­
nen, um den Verd~chl einer Pflich{Verietzung als Kommandant abz.uwenden . 
Zugleich sollte an den zurückgebliebenen Gefangenen Rache für den gelungenen 
Ausbruch ihrer Kameraden genommen und ein ~Exempel .. statUiert werden . Die 
Erschießung der 4' Kriegsgefangenen durch einen SS-Unterführer, dessen ldentitlt 
nicht mehr feststel\baT ist, schirmte Hlckmann mit anderen 55-Angehörigen ab. 
Nach der Aktion befahl er, die Leichen fortschaffen zu lassen . 
Auch ein weiterer Umstand zeigt , wie das Gericht mir den Mitteln einer problemati­
schen Bcweiswürdigung die Weichen dafür Stellt, Hackmann als Gehilfen zu 
qualifizieren. Die Staatsanwaltschaft hielt Hackmann aufgrund der Beweisaufnahme 
auch für überführt, in der besagten Nacht aus der Gruppe der im Lager verbliebenen 
Kriegsgefangenen fünf bis sechs Männer eigenhändig erschossen z.u haben. Der 
Zeuge Pe . hatte beobachtet, wie auf dem Appellplatz in der Nähe des Eingangs die 
russischen Häftlinge zusammengetrieben wurden und sich mit dem Gesicht nach 
unten auf den Boden legen mußten. Als fast alle versammelt waren, tauchte der 
Angeklagte Hackmann auf, dessen Stimme der Zeuge zuvor gehört hane. Hack­
mann hielt eine Maschinenpistole im Anschlag und trieb die Kriegsgefangenen in 
Richtung auf die Baracke des Zeugen. An der Barackenecke angekommen, ließ der 
Angeklagte die Gefangenen anhalten und sich umdrehen . Sodarm feuerte er nach 
Aussage des Zeugen Pe. eine Garbe aus seiner MaschinenpistOle auf die ~SowjetS", 
wobei er mit seiner waffe in Bauchhöhe einen Schwenk voll2og. Die Gefangenen 
fielen zu Boden. Hackmann begab sich dann zu den auf dem Appellplatz liegenden 
anderen russischen Gefangenen, allf die unmittelbar danach ebenfalls das Feuer 
eröffnet wurde. Der Zeuge hatte sich nach den Schüssen Hackmanns aus Angst in 
das Innere der Baracke zurückgezogen. 
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft führte in seinem Schlußvortrag gewichtige 
Gründe an, die für die Glaubwurdigkeit dieser seit der ersten Vernehmung im Jahre 
t967 im wesentlichen unveränderten Aussage sprechen. Der Zeuge, der aufgrund 
seines Gesundheitszustandes im Wege der internationalen Rechtshilfe in Österreich 
vernommen wurde, dem Angeklagten also seit den damaligen Ereignissen nicht 
mehr gegenübe.rstand, erkannce Hackmann u. a. an der charakteristischen Stimme. 
Dieser habe so .intelligent« bzw. 50 »gepflegt« gesprochen.'~ Aussehen und Beson­
derheiten der Kleidung wurden von dem Zeugen ebenfalls beschrieben. Für die 
Glaubwürdigkeit des Zeugen spreche auch der Umstand, daß er die Erschießung der 
übrigen Kriegsgefangenen nicht wider besseres Wissen ebenfalls dem Angeklagten 
zur Last legt, sondern angegeben hat, daß er den Schützen nicht gesehen habe. 
Die Schwurgerichtskammer sah dagegen eine über die Beteiligung an der Abschir­
mung hinausgehende Mitwirkung an der Exekution nicht als nachgewiesen an . Die 
Aussage wirke zwar an sich weitgehend zuverlassig und glaubwürdig. Der Zeuge 
habe ersichtlich eine Reihe von Einzelheiten des Geschehens in der Ausbruchsnacht 
zutreffend in Erinnerung behalten. Das Gericht habe ferner keinen Zweifel daran , 
daß der Zeuge insgesamt um eine wahrheitsgemäße Aussage bemüht gewesen sei . 
Die Angaben des Zeugen halte die Schwurgerichtskammer aber für objektiv unrich­
tig (BI. JS {f.). »Entscheidend gegen die Richtigkeit seiner Angaben ... spricht ... , 
daß kein weiterer Zeuge eine derartige Wahrnehmung gemacht hat, und daß darüber 
auch vom Hörensagen nichts bekannc geworden ist, obwohl- verständlicherweise -

'9 Wer d~n Angdu.gun Hlckm.nn 1M der FemsehdoXumenlltlon -Der Prolcß- ~rlcbl h~I, konn,e ""l< 
sub,ektlven Eindnicke mit der A<us>ge verglc",f,cn. 
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sowohl im Kreise der 55-Angehörigen als auch uncer den Häftlingen viel über die 
nächcliche Exekution gesprochen worden ist- (BI. .> s 2). Hier stellt sich die Frage, ob 
nach allem, was das Gericht in fünf Jahren Beweiserhebung erlebt hat, ernsthaft 
erwartet werden kann, daß sich in der Hauptverhandlung ehemalige SS-Angehörige 
daran erinnern, was ihre Kameraden von einst belasten könnte. Wenn sich unter den 
55-Angehörigen so viel herumgesprochen hat, dann dürfte es bei der folgenden 

Feststellung des Gerichts niche bleiben; .. Durch wen die Erschießung der 41 

sowjetischen Kriegsgefangenen tatsächlich erfolgte, konnte in der Hauptverhand­
lung nicht geklärr werden« (BI. .\ 52). Daß sich andere ehemalige Häftlinge J.Il die 
eigenhändige Erschießungsaktion Hackmanns nicht zu erinnern vermögen, mag an 
der sorgfältigen "Absicherung u liegen. Das Urteil weist ausdriicklich auf den 
reibungslosen Ablauf der Aktion hin, der dadurch ermöglicht wurde, daß die SS­

Angehörigen die Exekutionsstäne abschirmten (BI . .\ 15). 
Für die 5chwurgerichtskammer steht fest, daß dem Angeklagten die Motive Kochs 
bewußt waren. Nicht eindeutig habe aber geklärt werden könne, ob sich Hackmann 
diese Motive zu eigen gemacht und die Liquidierung der zurückgebliebenen sowje­
tischen Kriegsgefangenen auch innerlich gurgeheißen habe. Einen nicht unerhebli­
chen Verdacht sieht das Gericht zwar darin begriiodet, daß Hackmann - wie auch 

Koch - wegen der Massenflucht ein Untersuchungsverfahren der vorgesetzten S5-
Dienststellen zu befürchten hatte. »Die sichere Überzeugung, daß es so gewesen ist, 

hat die Schwurgerichtskammer indes nicht zu gewinnen vermocht, zumal sich 
weitere Anhaltspunkre hierfür weder aus seinem Persönlichkeitsbild noch aus 
seinem - allgemeinen - Verhalten im KL Majdanek ergeben haben,( (BI. 3 S 5 f.). 
ZugunSten des Angeldagren vermochte das Gericht nicht auszuschließen, .daß er 
nur ,aus Gehorsam < mitgewirkt hat« (BI. 356). 

Stellvertretender KZ-KommanrL1nt ohne Täurwille? 

In seiner rechtlichen Würdigung des strafrechtlich relevanten Verhaltens kommt das 

Gericht zu dem Ergebnis , daß Urheber für die Tötung der »seuchenverdächtigen« 
Häfrlinge die Mitglieder der nationalsozialistischen FühnHlgsspitze und die verant­
wortlichen Leiter der nachgeordneten Reichsbehörden waren. Im Fall der Liquidie­
rung von Kriegsgefangenen führt das Urteil den Lagerkommandanten Koch als 
Taturheber an. An den Mordtaten der Tarurheber habe sich Hackmann nicht als 

Mittäter, sondern nur als Gehilfe beteiligt, da er nicht mit Taterwi.llen gehandelt 
habe. 

Bei der Abgrenzung der Beteiligungsformen (BI. 750-753) hat sich die Schwurge­
richtskammer offensichtlich von zwei Fragen leiten lassen: Besaß Hackmann ein 

eigenes Interesse an den Verbrechen, und welche Bedeurung kam den Befehlen für 
sein Verhalten zu? SeiDe Mitwirkung - so das Gericht - blieb für thn eine rein 
anbefohlene Tatigkeit, an der er selbst kein materielles oder politisches Interesse 
hatte und mie der er sich auch nicht durch sein Verhalten identifizierte. Der 
Gedanke an seine weitere Kuriere oder ein anderer persönlicher oder politischer 
Zweck hätten keine maßgebliche Bedeurung erlangt. Dabei beriicksichtigt das 
Gericht nicht ausdrücklich, daß Hackmann sich - wie das Urteil selbst feststellt -
während seiner 55-Laufbahn zu einem Anhänger des Nationalsozialismus :lUS 

Überzeugung entwickelt hat. Im Falle der Liquidierung der sowjetischen Kriegsge­
fangenen weist der Umstand, daß der Angeklagte zum Zeitpunkt des Massenaus­
bruchs Inhaber der Kommandogewalt war und deshalb gerade er ein Untersu­
chungsverfahren auf sich zukommen sah, auf ein eigenes Interesse hin. Hierauf gehr 
die Uneilsbegründung an dieser Stelle nicht mehr ein. Der Hinweis allf mangelnde 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-2-140 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:43:38. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1985-2-140


Karriereabsichten in Majdanek, der weiter nicht begründet wird. ließe sich nur 

damIt belegen, daß Hackmann während seiner gUI einjährigen Tarigkeit dort nicht 

mehr befördert wurde. Das dürfte aber nicht überzeugen, da das Urteil an anderer 

Stelle hervorhebt, daß Hackmanns Versuche, zur Truppe versetzt zu werden, 

haupcsächlich dann motiviert waren, seine 55-Karriere weltcr zu fördern 

(BI. r '3). 
Zur Bedeutung des Befehls für sein Handeln heißt es : .. Er führte lediglich in 

Erfüllung einer verrneinclichen Pflicht klare Anweisungen des Lagerkommandanten 

aus . .. ~ (BI. 750). Ob die Befehle allerdings so konkret waren, wic hier der 

Eindruck erweckt wird, daß nämlich das individuelle Verhalten genau festgelegt war 

und dem Angeklagtcn kein Raum blieb für eigenes Ermessen, ist fraglich. Nach den 

Fescste!lungen des Gerichts war Hackmann vor der ~Fleckfieberaktion " von Koch 

mit der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen beauftragt worden (BI. lOS). 
Jetzt heißt es: "Bei der sogenannten Fleckfieberaktion ... hatte der Angeklagte zwar 

einen gewissen Einfluß auf die Tauusführung; diesem Einfluß waren jedoch enge 

Grenzen gezogen, und sowohl der grundsätzliche Tatentsch!uß als auch die Rah­

menencscheiduogen zu Art, Zeit und Ort der >Entseuchung< waren bereits gefallen 

und vorgegeben, als er den betreffenden Befehl erhielt « (BI. 751). Er hätte deshalb 

auch nicht über die Tatherrschaft verfügt. Der stellvertretende KZ-Kommandant 

wird so in einem geradezu makabren Rollentausch zu einem fremdgesreuerten 

Statisten der nationalsozialistischen Vemichrungsmaschinerie. 

Leitmotiv seines Handelns - so das Gericht - war in beiden Fällen allein seine 

Vorstellung von soldatischer Disziplin und militärischem Gehorsam. Er führte - im 

Bewußtsein des Rangunterschiedes zwischen Koch und ihm - auch solche Befehle 

mit größter Sorgfalt und Genauigkeit aus, die ihm persönlich zuwider waren 

(BI. 750). Weil er kemen Mut 'Zum Widerstand gegen seinen unmittelbaren Vorge­

setzten Koch aufbrachte. vollzog er die Befehle, weon auch widerwillig 

(Bi. 751).)0 

An keiner Stelle des Urteils ist aber bis dahin zur Sprache gekommen, daß dem 

überzeugten Nationalsozialisten Hackrnann seine Mitwirkung ~zuwider. war. Viel­
mehr will er seinen Einlassungen nach bei den Aktionen entweder nie beteiligt oder 

nur am Rande des Geschehens damit befaßt gewesen sein. Bei der Fleckfieberaluion 

wählte Hackmann sogar seihst das Exekutionskommando aus, obwohl er dies auch 

anderen hätte überlassen können . Hackmanns äußerliche Beflissenheit sage für das 

Gerich.t aber wenig aus über die innere Gesinnung. Es hätte »zusätzlicher Anzei­

chen bedurft, um dem Angeklagten mehr als den sogenannten GehiHenwilien 

nachzuweisen .. (BI. 750 f.) . Die Schwurgerichtskammer berücksichtigt dabei nicht, 

daß Hackm:lnn seine Befehle aufgrund der SS-Ideologie auch gegenüber seinen 

Untergebenen durchgeserzt haI, z. B. dadurch, daß er -demonstrativ« seine Pistole 

zog wie bei der Liquidierung der mindestens sechs Kriegsgefangenen (BI. .304). 
Durch sein Vorbild als ueadelloser S5-Führer« verleirer Hackrnann seine Unrergebe­

nen, Hafrlinge, die er zu ·5ca.:HSfeinden« erklän hat, deren Schicksal er überdies mit 

Gleichgühigkeie betrachtet, ohne Bedenk<!n »umzulegen". 

Aufgrund aller Überlegungen drängt sich der Eindruck :lUf. daß die Schwurgerichts­

kammer nicht zuleezt mie der Verschiebung der höchslinstanzlich vorgezeichneren 

Grenzlinie zwlschen den Bereiligungsformen erreicht, daß Hackmann nur Gehilfe 

}O Hier die K,merest.Jllonen d~ ,wlderwliligen- K Z·Funk"on;«: '9)7 SS·Scn.rliihrer Im K2 Buchen­
w,ld . 19)8 S$-Obersch,rführ<r. noch Im .dben J,hr Untemunn(uhrer. '9)9 Oberstunn(üh«r. '9i' 
H.uptsNnnfun,cr (Very;I.,chbar ,II'em H,uplm:>nn) und S'ellvcnr<lcr des L'gcrkomm""d."t<n 111 

M.,d.nek. '941 V""<t2ung 2u e'oer S5-Diu",on . '94! .ngekündigte Ernennung zum $,unnb""nfün{Cr 
bron nIcht mehr uol120goo werden. 
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1St. Nach der veränderten Düsseldorfer Definirion von Täterschaft erlaßt diese 
Rechtsfigur - wie anfangs gezeigt - nicht mehr den T:itertyp, der wie Hackmann 
dafür Sorge trägt, daß verbrecherische Befehle rückhaltlos vollzogen werden. Das 
Gericht sicht Haclunann zum anderen auch deshalb nicht als Täter an, da ein über 
die ihm aufgetragene T.üigkeit hinausgehender Tatbeitrag, ein besonderer Eifer oder 
eine auffallende Rücksichtslosigkeit ihm nicht nachgewiesen werden bnn. Ein bloß 
einversr:indlicher Eifer, für den BGH ein zureichendes täterschaftsanzeigendes 
Merkmal, bleibt durch diesen Kunstgriff unberücksichtigt. 

V. BewilfekomrruktlOn: Verdr;ingung der Funktlonsweise des SS-SlJUZtes 

Bei der Bewerrung des Urteils darf ein weiterer Aspekt nicht unbeachtet bleiben. In 
diesem wie auch in unzähligen anderen NS-Prozessen vorher wird immer wieder die 
Vorstellung tndiert, daß der NS-Staat von einer kleinen, ihr ureigenstes Programm 
durchsetzenden Eute beherrscht wurde, von der sich die Massen - und zu ihnen 
zählen im Verständnis der Richter oftmals führende Funktionsuäger des National­
sozialismus - zum Mitmachen hinreißen lassen. Dies entspricht der Vorstellung: ein 
Tater und 60 Millionen Gehilfen (Baumann). Ein solches Bild steht aber quer zu der 
Verantwortlichkeit, wie sie von den Nauonalsozialiscen auf der Grundlage des 
Führerprinzips selbst entwickelt worden istY Seiner Struktur und Funktion nach 
beruhte der N$-StaJ.c nicht auf einer str:.tffen Aufgabendelegation von oben nach 
unten mittels direkter Anweisungen oder konkreter Befehle. Gerade aufgrund der 
faktischen Illegalität oder Amoralität der meisten Aktionen des nationalsozialisti­
schen Maßnahmenstaates kam den jeweiligen Führern auf den verschiedenen Ebe­
nen der NS-Hierarchie ein extensiver Handlungsspielraum zu, der eben nicht den 
strengen Kategorien von Befehl und Gehorsam entsprach. Diese Kompetenzerwei­
terung der Führer und Unterführer müßte sich auch in der Abgrenzung der 
Rechtsfiguren Tarerschaft und Beihilfe widerspiegeln und damit auf die Praxis der 
strafrechtlichen Verfolgung durchschlagen. An der extensiven Interpretation des 
Beihilfebegriffs für jene Tater, die mit dem NS-Regime identifiziere waren, wird das 
Unvermögen des Düsseldorfer Gerichts sichtbar, das tatsächliche Funktionieren des 
N$-$taates juristisch ernst zu nehmen. Die Beihilfekonstrukrion resultiert - so 
könnte man vermuten - aus tiefsitzenden Verdrängungsleistungen, bezogen auf die 
aktive Rolle von Tngerschichten des »Drircen Reiches«.!' 

) I Vgl. b,~rzU die v~nnudich ,." du Feder des Staaurechders 0uo Kirchhelmer summenden Oberlegun. 
~n zum Problem -Führerp"o~lp und slr~{re.:hdiche Venntworrung., die besonders die Ver2!lIWon· 
I;chke" des eher .. <fernen NS-Funkuonits ZU begntndcn suchten. Oie Studie >\15 d.m Johr '94\ 
enm:z.nd Im .a.menlunlSchen Gehelmdierut ~ur Vorber.,,·tlng d", Nurnberg<r Knegsverbrechcrprozes­
~,. Di""e und >.nder. - nammtlich ,ed<>eh n,cbt gezeIChnete - Arbeuen der Emlg-r":lJ1lffi 0"0 Kirchh.,,­
mer. Fr.lJ1Z L. Neum:uln und Herben Mare"se finden "ch In dem Band: AI(on, Sollner (H"'g.). Zur 
ArchäologIe der DemOKrl"e ,n D.uts~h.hnd. Amly.en poli'Uicher Emlgr3lltcn Im "",enk""ISchen 
GeheImdienst. Bd. 1. Fl":lJ1ldun l. M. 19h. msb. S. 16) ff. 

)1 Vgl. Alennder u. Mllg~",e Mil5cherlich. D,~ Unf:ihlgkell ~u Ir'uem. Mün"hcn '97" 
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